
Meldeweg gemäß Ausführungsbestimmungen Intervention 
für caritative Rechtsträger im Erzbistum Köln

Verdacht, Vermutung, Kenntnis

Externe
Beratungsstelle

Mitarbeiter Beauftragte 
Ansprechpersonen 
des Erzbistums 

Gespräch mit Betroffener/m
Zust. Person des Rechtsträgers 

ist bei Gespräch dabei, 
wenn Betroffene/r zustimmt.

Meldepflicht nach
§47 SGB VIII an das 
Landesjugendamt 
(Formular)

Gespräch mit 
Beschuldigter/m

unter Hinzuziehung einer/s Juristin/-en

Interventions-
beauftragter

Erzbistum

Interventions-
koordinatorin 

DiCV

Interventions-
koordinatorin 

DiCV

Zuständige 
Person des 

Rechtsträgers

Zuständige 
Person des 

Rechtsträgers

Leitungsorgan

Das weitere Verfahren liegt in der 
Zuständigkeit des Rechtsträgers

Interventionsbeauftragter des Erzbistum
s

Beratung, Eingriff bei Untätigkeit
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Bei Anhaltspunkten für 
Straftat wird Strafverfol-

gungsbehörde eingeschaltet

Arbeitsrechtliche 
Konsequenzen für 

mutmaßliche/n Täter/in

Zeitliche Abfolge hängt von Einzelfall ab – siehe FAQ‘s

Dr. Emil Naumann
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Betroffene/r
Angehörige/r


